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Wie bereits im Beweiskapitel - Abschnitt 2_̂ 3.4. - begründet.— — 
wird beweisrechtlich jeder entlastenden Aussage des Be
schuldigten grundsätzlich Wahrheit unterstellt solange nicht 
bewiesen werden kann, daß sie falsch ist. Die Beweisführung 
zu den entlastenden Aussagen des Beschuldigten ist folglich 
ein Schwerpunkt jedes Ermittlungsverfahrens . Es ist rechtlich 
zulässig und erforberlich, sich auch in der Beschuldigtenver
nehmung mit solchen Darstellungen des Beschuldigten ausein
anderzusetzen. Das kann geschehen, indem Beschuldigte zu 
weiteren detaillierten Darstellungen oder auch zu weiteren 
Behauptungen veranlaßt werden, die gegebenenfalls in Wider
spruch zu den bisherigen Aussagen des Beschuldigten stehen, 
um eine Konfrontation mit diesen Widersprüchen durchzuführen. 
Den Darlegungen oder Behauptungen Beschuldigter)können auch 
Informationen aus anderen Beweismitteln ̂ ow^e offerkundige 
Tatsachen oder wissenschaftliche Erk-etintpSsse gegenüberge
stellt werden. Dazu gehört auch, deri^^schuldigten mit von 
ihm in der Aussage hergestellten logisch nicht möglichen Be
ziehungen oder sich aus dê '̂ Arĵ 3.yse im Zusammenhang mit anderen 
Beweismitteln ergebender» Unlfrogischen Folgerungen zu konfrontie- 
ren, wenn solche Wider%p¥üche tatsächlich beoründbar sind.
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Eine bloße Nichtübereinstimmung der Aussagen Beschul
digter mit Einschätzungen des Untersuchungsführers 
zu dieser Aussage rechtfertigt z. B. keine Vorhalte 
einer vorhandenen Unlogik in den Darstellungen des 
Beschuldiaten.

Auch die allgemeine Verwendung von Bemerkungen oder auch Vor
haltungen gegenüber Beschuldigten, deren Aussagen wären falsch 
bzw. Ausdruck verlogenen Verhaltens usw. entsprechen nicht dem 
rechtlich geforderten Vorgehen in der Beschuldigtenvernehmung. 
Solche Darstellungen des Untersuchungsführers stellen Beurtei
lungen der Beschuldigtenaussage dar und sind deshalb nur dann 
in der Beschuldigtenvernehmung verwendbar, wenn durch die Be
weisführung die er forderliche Begründung erarbeitet worden ist.


